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In der Sache LSG-BY C 3/16 U

— Antragsteller —

gegen

Piratenpartei Deutschland Landesverband Hessen
Landesvorstand
Seehofstraße 5
60594 Frankfurt

— Antragsgegner —

wegen

Anfechtung virtueller Meinungsbilder

ergeht aufgrund der Entscheidung der Richter Corinna Bernauer, Holger van Lengerich und Verena
Niebler in der fernmündlichen Sitzung des Landesschiedsgerichts Bayern am 08.06.2016 folgendes

Urteil

I. Die noch o�enen Anträge I, II, und V werden als unzulässig verworfen.

II. Die Anordnungen des Bundesschiedsgerichts vom25.6.2015 und des Landesschiedsgerichts
Rheinland-Pfalz vom 23.9.2015 im einstweiligen Rechtsschutz werden aufgehoben.

III. Die Prozessanträge des Antragstellers

1. Rückverweisung an das Bundesschiedsgericht wegen Verstoßes gegen den gesetzlichen
Richter aufgrund des „Austritts“ des Richters

2. Ignorieren des Vortrags des Vorsitzenden des Antragsgegners,

werden als o�ensichtlich unzulässig abgewiesen.

Sachverhalt

DerAntragsteller istMitgliedderPiratenparteiDeutschlandLandesverbandHessen, derAntragsgegner
deren Landesvorstand.

Mit E-Mail vom 23.04.2014 trägt der Antragsteller vor:

Am 04.04.2014 seien folgende drei virtuelle Meinungsbilder (vMBs) gestartet worden:

1. Gewalt und Gewaltandrohungen sind kein legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung
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2. Keine Zusammenarbeit mit Extremisten jeglicher ideologischen Richtung

3. Verortung des Landesverbands Hessen als sozial-liberale Partei

Diese virtuellen Meinungsbilder sind in seinen Augen rechtswidrig, da sie seiner Meinung nach gegen
die Satzung verstoßen, denn statt des in der Satzung geforderten Wiki-Links fand die Sammlung der
Pro- und Kontra-Argumente jeweils in einem Pad statt. Dabei sieht der Antragsteller die Problema-
tik dieses Fehlers vor allem in der Unterschiedlichkeit der Änderungshistorie zwischen Wiki und Pad
samt der Anonymisierung und damit die Nachvollziehbarkeit gefährdet. Der Satzungsgeber habe mit
der expliziten Vorgabe der So�ware die Absicht verfolgt, die Vollumfänglichkeit der Wiki-Features als
Voraussetzung zu einer einwandfreien Durchführung des vMBs zu setzen.

Der Antragsteller begehrte eine einstweiligeAnordnung, daer bis zurKlärungder StreitfragedieDurch-
führungweiterer in seinen Augen rechtswidriger vMBsmit Padlinks befürchtete. Er sieht die Gefahr ei-
ner ggf. weiteren rechtswidrigen Verwendung so gewonnener Ergebnisse durch den Beklagten in der
Ö�entlichkeit, zumal die Ergebnisse seit dem 18.04.2014 vorliegen.

Eine Schlichtung nach § 7 Abs. 1 SGO sieht der Antragsteller als entbehrlich an, da die Teilnahmebe-
nachrichtigungen zu den virtuellen Meinungsbildern bereits versendet worden seien und zudem die
Laufzeit abgelaufen sei unddie Ergebnisse der virtuellenMeinungsbilder unwiderruflich ö�entlich sei-
en.

Der Antragsteller beantragte (bis zum 4.10.2014, als er wegen Erledigung die Anträge umstellte, s.u.)

I. die virtuellen Meinungsbilder

1. Gewalt und Gewaltandrohungen sind kein legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung

2. Keine Zusammenarbeit mit Extremisten jeglicher ideologischen Richtung

3. Verortung des Landesverbands Hessen als sozial-liberale Partei vom 04. April 2014

aufzuheben.

II. per einstweiliger Anordnung dem Landesvorstand zu untersagen, die Ergebnisse dieser virtuellen
Meinungsbilder bis zu einer Klärung der Hauptsache weiter als Positionen oder Umfragenergeb-
nisse der Beklagten oder ihrer Mitglieder nach außen oder in der Partei zu vertreten.

III. per einstweiliger Anordnung dem Landesvorstand bis zur Klärung der Hauptsache zu untersa-
gen, virtuelle Meinungsbilder einzuholen, bei denen kein Wikilink im korrekten Namensraum zur
SammlungderPro- undKontraargumente vorhanden ist unddieDebatte somit nicht imWiki statt-
findet.

IV. gemäß § 10 Abs. 4 S. 3 SGO das Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz sowie das Hauptsache-
verfahren wie in § 10 Abs. 4 S. 1 SGO vorgesehen schri�lich zu führen.
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Mit Beschluss vom 26.04.2014, LSGHE-2014-04-23, wurde der Erlass einer einstweiligen Anordnung
durch dasHessische Landesschiedsgericht abgelehnt. Ein Verfahrenwurde nicht erö�net. Zur Begrün-
dung führt das Gericht aus, dass der Antrag unzulässig sei, weil entgegen § 7 SGO kein Schlichtungs-
verfahren durchgeführt worden ist.

HiergegenhatderAntragsteller sofortigeBeschwerdebeimBundesschiedsgericht erhoben.Diesesgab
der Beschwerde teilweise statt und verwies das Verfahren an das Landesschiedsgericht zurück, BSG
30/14-H S. Der Beschluss wurde damit begründet, dass Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz eine
möglichst schnelle vorläufige Regelung ermöglichen sollen, was durch ein vorgeschaltetes Schlich-
tungsverfahren vereitelt würde. Außerdem würde der Antragsgegner vorgewarnt, was aus Sicht des
Bundesschiedsgerichts demSinnundZweckdieser Verfahrensartwiderspräche. Damitwurdedas Ver-
fahrenandasLandesschiedsgerichtHessen zurückverwiesen, damit diesesdasVerfahrendort erö�ne.

Am 03.09.2014 entschied das Landesschiedsgerichts Hessen, ebenfalls LSGHE-2014-04-23, über die
Nichterö�nung des Hauptsacheverfahrens sowie die Ablehnung der Anträge auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung, gegen welche der Antragsteller erneut Nichterö�nungsbeschwerde einlegte. In
besagtemBeschluss stellt das Landesschiedsgericht fest, dass das Bundesschiedsgericht das Landes-
schiedsgericht nach § 2 Abs. 2 SGO nicht anweisen könne das Verfahren zu erö�nen. Desweiteren hät-
ten die Ausführungen des Bundesschiedsgerichts auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Anrufung
keinen Einfluss.

Beim Landesparteitag der Piratenpartei Hessen am 4. Oktober 2014 bestätigte der Landesparteitag
zwei der bis dahin gerügten Meinungsbilder und behandelte ein drittes nicht, das damit hinfällig wur-
de.

Am6.10. 2014 stellte der AntragsstellerNichterö�nungsbeschwerde inderHauptsachegegenüber dem
LandesschiedsgerichtHessen. Zusätzlich beantragtewegenErledigung aufgrundder beimLandespar-
teitag getro�enenBeschlüsse die Umstellung auf Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 Abs. 1 Satz
4 VwGO in analoger Anwendung. Er beantragte damit neu

I) auf demWege der Fortsetzungsfestellungsklage analog, dass die Durchführung der von [ihm] an-
gegri�enen 3 vMBs aus April für Rechtswidrig (sic!) erklärt wird.

II) auch weiterhin auf dem Wege der Leistungsklage dem Landesvorstand zu untersagen, virtuelle
Meinungsbilder mittels PAD-Diskussion statt Wiki-Diskussion durchzuführen

III) den Antrag II) auch im einstweiligen Rechtsschutz zu bescheiden

IV) gemäß§ 10 IV 3 SGOdas Verfahren imeinstweiligenRechtsschutz sowie dasHauptsacheverfahren
wie in § 10 IV 1 SGO vorgesehen schri�lich zu führen.

Am 4.12.2014 hob das Bundesschiedsgericht abermals die Entscheidung des LSG Hessen zurück und
verwies das Verfahren an das LSG Hamburg, BSG 44/14-H S. Zur Begründung führte das BSG aus, das
Verfahren sei durch seinen Beschluss BSG 30/14-H S erö�net worden und seitdem sei kein Verfahrens-
fortschritt erkennbar. Zu den Anträgen I)-IV) auf Umstellung äußerte sich das Bundesschiedsgericht
dabei nicht.
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Beim LSG Hamburg wurde das Verfahren ohne Aktenzeichen behandelt, jedoch nicht entscheidungs-
reif.

Am 25.6.2015 gab das Bundesschiedsgericht den Anträgen auf einstweiligen Rechtsschutz statt, BSG
32/15-HS,undverwiesdasweitereVerfahren inderHauptsacheandasLandesschiedsgerichtRheinland-
Pfalz. Zur Begründungwurde die langeUntätigkeit des Landesschiedsgerichts Hamburg und die lange
Verfahrensdauer insgesamt genannt, da eine so lange Wartezeit der Europäischen Menschenrechts-
konvention entgegenstehe. Zudem sei § 10 Abs. 9 Satz 3 SGO eine Kann-Vorschri�, die es auch dem
BSG ermögliche, ein Verfahren selbst zu entscheiden, statt es an ein Landesschiedsgericht zu verwei-
sen.

Am 26./27.06.2015 änderte der Landesverband Hessen seine Satzung. Die zum Zeitpunkt des Antrags
geltendeFassungderSatzungvomLandesparteitag2013.3 inEschborn-Niederhöchstadtam25. - 26.05.2013
1 forderte für virtuelle Meinungsbilder in § 4 Abs. 7 Satz 1 Punkt 2 „eine Wiki-Seite im korrekten Na-
mensraummit demSachverhalt und zur anschließendenSammlungder Pro- undKontra-Argumente“.
Die ab diesem Zeitpunkt geltende Fassung der Satzung vom Landesparteitag 2015.2 in Mainz-Kastel
am 26./27.06.20152 dagegen fordert an derselben Stelle lediglich, dass „eine Wiki-Seite im korrekten
Namensraum eingerichtet ist mit dem Sachverhalt und einer zulässigen Möglichkeit zur anschließen-
den Sammlung der Pro- und Kontra-Argumente“. Zulässige Möglichkeit wurde in § 4 Abs. 7 Satz 2 der
Hessischen Landessatzung die hessische Instanz von WikiArguments definiert als „hessische Instanz
von WikiArguments“, wobei auch „die Möglichkeit zur Sammlung auf der eingerichteten Wiki-Seiteäls
Übergangsregelung“, § 4 Abs. 7 Satz 4 verblieb.

Am 27.8.2015wurde das Verfahren als LSG_RLP_2015-08-27 am Landesschiedsgericht Rheinland-Pfalz
erö�net. Dort erweiterte der Antragssteller am 30.8.2015 seinen Antrag um

V. Feststellung der Rechtswidrigkeit der satzungsgemäßen Bestimmungen zur Einholung virtueller
Meinungsbilder imAllgemeinenunderweiterte seinenAntragzu II) und III) umeinstweiligenRechts-
schutz gegen die Verwendung der neuen virtuellen Meinungsbilder

4. „Fraktionsbildung im Europäischen Parlament“ vom 03. Juni 2014
5. „Buendnis TTIP unfairhandelbar“ vom 10. Juli 2014
6. „Aemterkumulation“ vom 10. Juli 2014
7. „Weiterentwicklung des vMB“ vom 18. März 2015
8. „vMB zur Weiterentwicklung des vMB“ vom 19. August 2015
9. Zwei „vMB zum Logo des Landesverbandes"“vom 19. August 2015

Am 23.9.2015 entschied das LSG Rheinland-Pfalz zudem durch einstweilige Anordnung ohne weitere
Begründung, dass der LandesvorstandHessen bis zur Entscheidung in der Hauptsache keineweiteren
virtuellen Meinungsbilder mehr einholen dürfe und ein laufendes Meinungsbild abbrechenmüsse.

1https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2013-05-26
2https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2015-06-28

https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2013-05-26
https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2015-06-28
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Am 3.11.2015 teilte das LSG Rheinland-Pfalz mit, dass es handlungsunfähig geworden sei und das Ver-
fahren daher abgeben müsse. Das BSG entschied am 04.11 mit dem Beschluss zu PP#100142894, das
VerfahrenLSG_RLP_2015-08-07andas inzwischenneugewählte LandesschiedsgerichtHessenzurück-
zuverweisen.

Das Verfahren wurde am 11.12.2015 nunmehr unter dem Aktenzeichen LSG-HE-2015-11-19 am Landes-
schiedsgericht Hessen erö�net. Am 5.5.2016 zeigte das Landesschiedsgericht Hessen dem Bundes-
schiedsgericht an, dass es handlungsunfähig sei und bat um Verweisung des Verfahrens an ein an-
deres Landesschiedsgericht. Am selben Tag verwies das Bundesschiedsgericht das Verfahren an das
Landesschiedsgericht Bayern.

Der Antragsgegner beantragte, den Antrag als unzulässig abzuweisen.

Gründe

zu I.

a.
Das Landesschiedsgericht Bayernwurde durch denBeschluss des Bundesschiedsgerichts am5.5.2016
i.V.m. § 6 Abs. 5 SGO zuständig.

b.
Soweit der Antrag beim LSG Rheinland-Pfalz um den Antrag V) Feststellung der Rechtswidrigkeit der
Satzung erweitertwurde, ist diese Änderung schondeswegenunzulässig, weil ein neues Rechtsbegeh-
ren grundsätzlich eine neue Anrufung erfordert. Zwar könnte der ursprüngliche Antragmöglicherwei-
se analog zu § 263 ZPO erweitert oder umgestellt werden, wenn die Änderung sachdienlich ist oder
der Antragsgegner zugestimmt hat. Das geschah in diesem Verfahren auch an anderer Stelle durch die
Umstellung auf Fortsetzungsfeststellungsklage analog zu § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO und durch die Er-
weiterung auf weitere konkret benannte virtuelle Meinungsbilder, was das Gericht auch grundsätzlich
als sachdienlich eingestu� hätte (s.u.).

Eine Zustimmung des Antragsgegners liegt jedenfalls nicht vor, auch nicht konkludent - vielmehr hat
dieser ausdrücklich beantragt, diesen Antrag aufgrund der Klageänderung für unzulässig zu erklären.
Dass die entsprechenden Schri�sätze dem Antragssteller möglicherweise erst verspätet zugegangen
sind und vom diesem daher „mit Nichtwissen bestritten“ werden, spielt keine Rolle, denn sie wurden
jedenfalls demLSGBayern fristgerecht vorgelegt und vondiesemdemAntragssteller gemäß§ 10 Abs. 1
Satz 3 SGO unverzüglich weitergeleitet. Zwar ist nichtmehr zweifelsfrei nachzuvollziehen, wann diese
Anträge dem damals zuständigen LSG Rheinland-Pfalz zugingen, weil dieses Gericht keinerlei lesbare
Verfahrensakten weitergegeben hatte und das LSG Bayern daher auf die Akten der Verfahrensbetei-
ligten angewiesen war. Jedoch kann letztlich auch dahinstehen, wann genau der Antragsgegner dem
neuen Antragwidersprochen hat, denn auch die sich auf § 263 ZPObeziehende Vermutung der Einwil-
ligung aus § 267 ZPO sähe keine Frist vor, sondern grei� nur bei rügelosemVerhandeln. Ein solches lag
jedoch vonseiten des Antragsgegners jedenfalls beim LSG Bayern nicht vor, denn der Antragsgegner
hat unverzüglich auf seinen Antrag hingewiesen, die Klageänderung für unzulässig zu erklären.
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Auch eine Sachdienlichkeit der Klageänderung vermag das LSG Bayern beim besten Willen nicht zu
erkennen: Vielmehr ist das ein geradezu klassischer Falls einer unzulässigen Klageänderung, bei der
die bisher im Prozess gewonnenen Erkenntnisse überhaupt keine Rollemehr spielenwürden: Hier än-
derte sich nicht nur die Klageart, die bereits von Anfechtungsklage zu Fortsetzungsfeststellungsklage
geändert werden sollte, zu einer Feststellungsklage. Es änderte sich auch der Streitgegenstand von
den virtuellen Meinungsbildern, die an der Satzung gemessen sollten, zu einer neuen Satzung, die am
Parteiengesetz gemessen werden sollte.

Eine Entscheidung in dieser Sache hätte nichtsmehrmit der ursprünglichen Anrufung zu tun undwür-
de wohl, wäre nur ein einziges Schiedsgericht zuständig gewesen, als neue Anrufung behandelt wer-
den. Für diese ist jedoch nach § 6 Abs. 1, 2 SGO das Landesschiedsgericht Hessen zuständig. Eine Kla-
geerweiterung in einem solchen Umfang bei dem Verweisungsgericht war von vornherein unzulässig
und hätte vom Landesschiedsgericht Rheinland-Pfalz gar nicht akzeptiert werden dürfen.

Aus Billigkeitsgründen käme zwar die Überlegung in Betracht, dass das vorliegende Verfahren schließ-
lich auch in diesem Umfang bereits beim LSG Hessen war und vom BSG in vollem Umfang an das LSG
Bayern verwiesen wurde. Jedoch haben weder das LSG Hessen noch das BSG bei der Verweisung das
ganze Verfahren inhaltlich geprü� - das LSG Hessen wurde vor Entscheidungsreife handlungsunfähig
unddasBSGhatte lediglich zuprüfen, obdie Voraussetzungen für eine Verweisungnach § 6Abs. 5 SGO
vorliegen, was bereits mit der Handlungsunfähigkeit des LSG Hessen der Fall war. Zudem lag keinem
der beiden Schiedsgerichte überhaupt eine vollständige Verfahrensakte vor.

Bei verständiger Würdigung des Sachverhalts, die nun dem LSG Bayern obliegt, zeigt sich jedoch erst
die krasse Di�erenz zwischen der ursprünglichen Anrufung des Antragsstellers und dem jetzigen An-
trag zu V), der überhaupt nichts mehr mit der ursprünglichen Anrufung zu tun hat. Allein, dass es bei
allen Anträgen grob um „vMB“ geht, rechtfertigt nicht, in einem Verfahren eine Satzung, die es bei An-
tragsstellung noch nicht einmal gab, mit der Anfechtung konkret benannter virtueller Meinungsbilder
zu vermengen. Dies mussten die Landesschiedsgerichte, die aus verschiedenen Gründen das Verfah-
ren nicht zur Entscheidungsreife bringen konnten, nicht notwendigerweise schonmit der Verweisung
an sie und der Antragsstellung erkennen, erst recht nicht das BSG, das - wie bereits dargestellt - nur zu
prüfenhatte, obdie Voraussetzungen für eineVerweisungvorliegen.DerAntragssteller hättehier einen
neue Anrufung an das örtlich und sachlich zuständige LSG Hessen stellen müssen. Dies ist auch nicht
aufgrund der Handlungsunfähigkeit des LSGHessen unbillig, da schließlich die Handlungsunfähigkeit
unproblematisch wieder festgestellt und Verweisung beantragt werden kann. Allein die Verweisung
des ganzen Verfahrenskomplexes in diesem Fall durch das BSG begründet aber keine Zulässigkeit der
Klage, wenn es schon an der korrekten Anrufung fehlt.

c.
Darüber hinauswurde für die jedenfalls nach ordnungsgemäßer Anrufung zulässigen Anträge I) und II)
- und natürlich ebenso für den unzulässigen Antrag V) - der nach § 7 Abs. 1 erforderliche Schlichtungs-
versuch nicht unternommen. § 7 Abs. 1 SGO ist so ausgestaltet, dass eine Schlichtung erforderlich ist,
wenn nicht bestimmte Voraussetzungen nach Abs. 3 erfüllt sind.
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i.
Im einstweiligen Rechtsschutz kann eine Schlichtung unterbleiben, wenn das zuständige Schiedsge-
richt dies feststellt. Das Bundesschiedsgericht hat dies mit dem Beschluss BSG 30/14-H S getan:

„Die Beschwerde ist begründet, weil Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz einemöglichst schnelle
vorläufige Regelung ermöglichen sollen, was durch ein vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren verei-
telt würde. Außerdemwürde der Antragsgegner durch ein vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren vor-
gewarntwerden,wasdemSinnundZweckdieser Verfahrensartwiderspräche.DiesesErgebnis ist auch
der Satzung zu entnehmen,wenn in § 7 Abs. 3 SGO ein Schlichtungsverfahren für nicht erforderlich ge-
halten wird, wenn das Gericht die Eilbedür�igkeit des Verfahrens feststellt.“

Diese Entscheidung erstreckt sich mit dieser Begründung - und kann es auch der Satzung nach - nur
auf deneinstweiligenRechtsschutz. Dies hat auchdas LandesschiedsgerichtHessen in seinemzweiten
Beschluss im Verfahren LSGHE-2014-04-23 korrekt so verstanden. Die Anträge, soweit sie im einstwei-
ligen Rechtsschutz zu behandeln waren, haben jedoch das Bundessschiedsgericht mit Beschluss BSG
32/15-H S und das Landesschiedsgericht Rheinland-Pfalz mit Beschluss vom 23.9.2015 für die später
eingereichten Anträge bereits entschieden. Insofern kann an dieser Stelle eine Diskussion unterblei-
ben, ob die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts mit Blick auf § 7 Abs. 3 Satz 2 SGO rechtsfehler-
ha� war, denn der einstweilige Rechtsschutz ist zweifellos nicht mehr Teil des Verfahrens.

ii.
Entgegen der Ansicht des Antragsstellers schlägt diese Feststellung auch nicht auf das Hauptsache-
verfahren durch. Während ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz nur zwischen dem Schaden
abwägt, der dem Antragssteller bei Nichtgewährung bzw. dem Antragsgegner bei Gewährung entste-
hen könnte, ist im Hauptsacheverfahren die Sache an sich objektiv neu zu betrachten, ohne die Ent-
scheidung im einstweiligen Rechtsschutz als Anhaltspunkt nehmen zumüssen.

Der Antragssteller verkennt auch, dass das Bundesschiedsgericht seine Entscheidungen ausdrücklich
nur imeinstweiligenRechtsschutz beschlossen hat unddieHauptsachen eben gerade nicht selbst ent-
schieden hat, sondern sie zur Entscheidung in erster Instanz an verschiedene Landesschiedsgerichte
verwiesen hat. Und im Hauptsacheverfahren wurde eben nicht durch ein Schiedsgericht festgestellt,
dass eine Schlichtung unterbleiben kann.

iii.
Vielmehr hat sogar das erstinstanzlich zuständige Landesschiedsgericht Hessen im Beschluss LSGHE-
2014-04-23 ausdrücklich festgestellt, dass eine Schlichtung erforderlich und auch nicht aussichtslos
gewesenwäre. Entscheidungendes Schiedsgerichts zur Erforderlichkeit einer Schlichtung sind gemäß
§ 7 Abs. 3 Satz 2 SGO aber unanfechtbar. Insofern kann es dem Landesschiedsgericht Bayern gar nicht
obliegen, hier nochmals zuprüfen, ob eine Schlichtungggf. entbehrlich gewesenwäre. Dader Antrags-
steller selbst ausdrücklich dasselbe Verfahren fortführenwollte, indemer trotzmehrfacher Erledigung
- durch Bestätigung der vMB und Satzungsänderung (s.o.) - seinen Antrag nicht zurückzog, sondern
immer wieder neu fasste, muss er sich auch den in diesem Verfahren bereits festgestellte Unzulässig-
keitsgrund gefallen lassen.
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iv.
Doch selbst wenn man eine Prüfungskompetenz des Landesschiedsgerichts Bayern entgegen dem
Wortlaut vom § 7 Abs. 3 Satz 2 SGO bejahen würde, käme das Landesschiedsgericht Bayern trotz des
umfangreichen Vortrags des Antragsstellers, der eine Schlichtung aus zahlreichen Gründen als ent-
behrlich ansieht, zu keinem anderen Ergebnis als das Landesschiedsgericht Hessenmit seinem ersten
Beschluss im Verfahren LSGHE-2014-04-23:

„EntgegenderAnsichtdesKlägerswäreein solches [Schlichtungsverfahren]nichto�ensichtlichaussichts-
los, auch wenn ihm zuzugeben ist, dass zum Zeitpunkt der Klageerhebung ein Schlichtungsverfahren
nicht mehr zugemutet werden kann. Darauf kommt es allerdings nicht an, da der Kläger selbst diese Si-
tuation herbeigeführt hat, indem er erst zu einem so späten Zeitpunkt tätig geworden ist. Nach eigenem
Vortraghatte der Kläger die verfahrensgegenständlichen virtuellenMeinungsbilder bei ihrer Versendung
am 04.04.2014 erhalten. Warum er zu dieser Zeit nicht bereits tätig geworden ist, bliebt völlig unklar. Es
wäre ihmohneweiteresmöglichundauchzumutbargewesen, sichunmittelbarnachErhalt der virtuellen
Meinungsbildermit seinenBedenkenandenbeklagten Landesvorstand zuwendenund zu versuchen, die
Probleme zu lösen. Eine dahingehende Verpflichtung folgt sowohl aus § 4 Abs. 1 (Mitwirkungspflicht) der
Satzung als auch aus dem Erfordernis des vorherigen Schlichtungsverfahrens (§ 7 SGO). Ohne weiteres
hätte er auch zu diesem Zeitpunkt ein Schlichtungsverfahren einleiten können.“

Schlichtungsverfahren sind vom Satzungsgeber als echte Zulässigkeitsvoraussetzung für Schiedsge-
richtsverfahren festgelegt worden, damit es nicht ohne Not zu aufwändigen und zeitintensiven Ver-
fahren kommt, die das Verhältnis zwischen Basis und Vorstand viel mehr zerrütten als ein ergebni-
sorientiertes Schlichtungsverfahren. Dieses Verfahren, das dreimal an das Bundesschiedsgericht zur
Aufhebungundan insgesamt vier Landesschiedsgerichte imZeitraumvonüber zwei Jahren ging, zeigt
perfekt, warum eine Schlichtung in der Regel zielführender ist.

Diese Regelung darf nicht dadurch umgangen werden, dass gleich eine Klage eingereicht wird, um
damit das Verhältnis zwischen der klägerischen Basis und dem beklagten Landesvorstand soweit zu
zerrütten, dass eine Schlichtung dadurch erst aussichtslos wird. Dies wäre ein Zirkelschluss, der die
Satzung aushebelt, und darf daher von den Schiedsgerichten nicht gestattet werden, wie auch das
Landesschiedsgericht Hessen in der ersten Entscheidung zu LSGHE-2014-04-23 korrekt argumentiert
hatte.

Gegenüber dem Landesschiedsgericht Bayern trägt der Antragssteller zwar vor, dass das Verhältnis
zwischen ihmund demAntragsgegner ohnehin schon zerrüttet gewesen sei, weil es schon frühere Un-
einigkeiten zu derselben Sache gegeben habe. Auch sei der Streitgegenstand eine reine Rechtsfrage
und zudemhabeder Antragsgegner überhaupt keineDispositionsbefugnis über denStreitgegenstand,
da er virtuelle Meinungsbilder nicht aufheben könne.

Das entbindet den Antragssteller jedoch nicht davon, zumindest der Satzung Genüge zu tun und eine
Schlichtung zu versuchen, selbst wenn die Erfolgsaussichten gering sind und das Schlichtungsverfah-
ren eine reine Formalsache gewesen wäre. Viele Zulässigkeitsvoraussetzungen sind reine Formalia,
sind aber deswegen nicht weniger prozessentscheidend.
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Auch dass spätestensmit demErgehen der einstweiligen Anordnungen die Aussichtslosigkeit des Her-
beiführensbestimmterRechtsfolgenbesiegelt gewesenwäre, ist zwarmöglicherweise zutre�end,aber
führtwiederumzudemErgebnis, dasseinAntragsstellernichtdieAussichtslosigkeit abwartendarf, um
dann darauf zu ho�en, dass das zuständige Schiedsgericht die Aussichtslosigkeit feststellt (s.o.) - um-
so mehr, als der Antragssteller nach den Urteilen des Landesschiedsgericht Hessen sich auch immer
noch umeinewenigstens satzungsgemäße Schlichtung hätte bemühen können, statt das Ergebnis wi-
der den Wortlaut von § 7 Abs. 3 Satz 2 SGO, dass die Entscheidung des Gerichts diesbezüglich nicht
anfechtbar ist, juristisch anzugreifen.

Des Weiteren verkennt der Antragsteller das Wesen einer Schlichtung. Eine Schlichtung zielt auf die
Erzielungs eines Kompromisses ggfs. ohne die zugrunde liegenden konkreten Rechtsfragen zu klären.
Insoweit liegt es zumindest im Bereich des Möglichen, dass sich der Antragsteller mit dem Antrags-
gegner auf eine konstruktive Lösung geeinigt hätte, die der Beschwer des Antragstellers anderweitig
abgeholfen hätte. Auch der Antragsgegner hätte diese Möglichkeit gesehen, da aus seiner Sicht der
Unterschied zwischen einer Sammlung in einemWiki und einem Pad gering sei.

Die Anrufung hätte entsprechend § 7 Abs 1 SGO einen vorhergehenden Schlichtungsversuch erfordert,
und ohne jeglichen Versuch, eine solche durchzuführen, kann das Schiedsgericht in diesemkonkreten
Verfahren keine Zulässigkeit des Antrags zur Hauptsache erkennen.

d.
Die Umstellung der Antrags von einer Anfechtung der virtuellen Meinungsbilder aufgrund Satzungs-
widrigkeit zu einer Fortsetzungsfeststellungsklage zur Satzungswidrigkeit, analog zu § 113 Abs. 1 Satz
4 VwGO, wäre wohl im Ergebnis noch zu bejahen gewesen. Eine Analogie wäre vertretbar, denn die
Satzung und SGO kennen keine Fortsetzungfeststellungsklage wie die VwGO, haben jedoch die ver-
gleichbare Intessenslage, sowohl denGerichten als auch demAntragssteller dieMühe zu ersparen, bei
Erledigung und ansonsten gleichem Sachverhalt mehrmals die Gerichte anrufen zumüssen. Hier hät-
te das LSG Bayern jedenfalls einen ausreichend engen sachlichen Zusammenhang gesehen, der eine
Umstellung des Antrags rechtfertigt hätte. Im Gegensatz zur völligen Antragsumstellung mit neuem
Klagebegehren und neuem Klagegegenstand ist hier der einzige Faktor, der sich geändert hat, die Er-
ledigung der Hauptsache.

e.
Allerdings hätte die Fortsetzungsfeststellungsklage, ebenso wie ein Unterlassungsanspruch gegen-
über weiteren virtuellenMeinungsbildern, jedenfalls einen Feststellungsgrund in Form vonWiederho-
lungsgefahr vorausgesetzt, wie der Antragssteller selbst in seinem Antrag feststellte. Dieser ist jedoch
entgegen seiner Ansicht nicht mehr gegeben, da die hessische Landessatzung mittlerweile geändert
wurde.

Die zumZeitpunktdesAntrags geltendeFassungderSatzungvomLandesparteitag2013.3 inEschborn-
Niederhöchstadt am 25. - 26.05.2013 3 fordert für virtuelle Meinungsbilder in § 4 Abs. 7 Satz 1 Punkt
2 „eine Wiki-Seite im korrekten Namensraum mit dem Sachverhalt und zur anschließenden Samm-
lung der Pro- und Kontra-Argumente“. Die derzeit geltende Fassung der Satzung vomLandesparteitag

3https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2013-05-26

https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2013-05-26
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2015.2 in Mainz-Kastel am 26./27.06.2015 4 dagegen fordert an derselben Stelle lediglich, dass „eine
Wiki-Seite im korrekten Namensraum eingerichtet ist mit dem Sachverhalt und einer zulässigen Mög-
lichkeit zur anschließenden Sammlung der Pro- undKontra-Argumente“. ZulässigeMöglichkeit wurde
in § 4 Abs. 7 Satz 2 der Hessischen Landessatzung die hessische Instanz von WikiArguments definiert
als „hessische Instanz vonWikiArguments“, wobei auch „die Möglichkeit zur Sammlung auf der einge-
richteten Wiki-Seite“ als Übergangsregelung", § 4 Abs. 7 Satz 4 verblieb.

Auchwenndie Änderungen eherminimal sind, so hätte jedoch keineWiederholungsgefahr in demSin-
nemehr bestanden, dass der Antragsgegner durchdie vMBgegendie zuvor geltendeSatzung verstößt,
weil diese gar nicht mehr Satzung ist. Erschwerend wäre hinzugekommen, dass der Landesparteitag
sich schon für ein Instrument ausgesprochen hat, das weder das strittige noch das unzweifelha� zu-
gelassene ist und daher auch rein faktisch die Wiederholungsgefahr für Nutzung des strittigen Mittels
gesunken wäre.

f.
Überdies wäre der Antrag auch unbegründet gewesen.

Der Vortrag des Antragstellers basiert auf der Prämisse, der Satzungsgeber hätte durch den Begri�
„Wiki-Seite“ eine konkrete So�ware für die Durchführung der Diskussion zu einem Virtuellem Mei-
nungsbild festlegen wollen. Dabei verkennt der Antragsteller jedoch, dass es sich bei „Wiki“ ledig-
lich um einen Gattungsbegri� für eine bestimmte Art Webseiten handelt. Der Artikel „Liste von Wiki-
So�ware“ in der deutschen Wikipedia enthält daher auch eine sehr große Auswahl an verschiedener
Wiki-Implementierungenmit stark voneinander abweichendem Funktionsumfang.

Der Satzungsgeber hat somit ganz o�ensichtlich keine konkrete So�ware vorgegeben. Um zu bewer-
ten, ob eine Padseite als Wikiseite im Sinne der Satzung gelten kann, ist vorliegend die Definition von
„Wiki“ zu hinterfragen.

Der Antragssteller trägt zwar vor, dass eine Auslegung des Begri�s „Wiki“ bereits durch das BSG vorge-
nommenworden sei unddasGerichtwegen § 13 Abs. 5 Alt. 2 SGOanalog andiese Auslegung gebunden
sei. Dabei verkennt der Antragssteller jedoch, dass die analoge Anwendung einer Norm ein planwid-
rige Regelungslücke erfordert, die hier nicht vorliegt. Vielmehr ist § 13 Abs. 5 Alt. 2 SGO - die Bindung
eines Gerichts an die Rechtsmeinung des Berufungsgerichts bei Rückverweisung - ein Ausnahmetat-
bestand zur Grundregel aus § 2 Abs. 2 SGO, nach der Schiedsgerichte grundsätzlich gerade nicht an
Anweisungen gebunden sind.Wo es aber eineGrundregel und einen normierten Ausnahmetatbestand
gibt, kann keine planwidrige Regelungslücke gesehen werden. Eine Analogie ist somit nicht möglich.
Dass § 13 Abs. 5 Alt. 2 SGO auch nicht direkt anwendbar ist, weil es hier um Semantik und nicht um
eine Rechtseinschätzung geht, hat der Antragssteller selbst erkannt. Im Übrigen besagt der Wortlaut
von § 13 Abs. 5 Alt. 2 SGO auch nur „unter Beachtung der Rechtsau�assung“, sodass das Gericht bei
entsprechender Begründung wegen § 2 Abs. 2 SGO auch davon abweichen dür�e

4https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2015-06-28

https://wiki.piratenpartei.de/HE:Satzung/Satzung_2015-06-28
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Der Duden definiert Wiki als

1. Sammlung von InformationenundBeiträgen im Internet zu einembestimmtenThema, die vonden
Nutzern selbst bearbeitet werden können

2. System zu einfachen Bearbeitung eines Wikis

In der deutschenWikipedia ist Wiki als „Hypertextsystem für Webseiten, deren Inhalte von den Benut-
zern nicht nur gelesen, sondern auch online direkt im Webbrowser geändert werden können.“ defi-
niert.

Ein Piratenpad, wie sie vom Landesvorstand für die beanstandeten virtuellenMeinungsbilder verwen-
det wurde, genügt diesen Definitionen von Wiki vollständig. Insbesondere enthält auch keine andere
demLandesschiedsgericht BayernbekannteDefinition für „Wiki“ die Anforderungen, derenFehlender
Antragsteller in seiner Anrufungsschri� rügt.

Entsprechend ist eine „Pad“-Seite, wie vorliegend verwendet, auch als eine "Wiki“-Seite im Sinne der
Satzung anzusehen.

Der Antragstellermacht zwar geltend, die Auslegung des Begri�esmüsse nach § 157 BGB die Verkehrs-
au�assungberücksichtigen. Jedoch sindSatzungen aller Parteien nach § 6Abs. 3 Satz 2f. demBundes-
wahlleiter mitzuteilen und dort von jedermann einzusehen. Würden bei der innerparteilichen Ausle-
gung von Satzungen andere Definitionen zugrunde gelegt, als im allgemeinen Sprachgebrauch üblich,
würde das Informationsrechts eines Jedermanns unterlaufen, da die Satzung nicht aus sich heraus
verständlich wäre. Entsprechend ist bei Parteisatzungen auch das allgemeine Verständnis eines Je-
dermannsundnichtdasbesondereVerständnis einesParteimitgliedsbeiderAuslegungderSatzungen
anzuwenden.

In dem das Landesschiedsgericht den Duden als Standardwerk für die deutsche Sprache und die Wi-
kipedia als Indikator für die Verkehrsau�assung im Internet zur Auslegung heranzieht, ermittelt es die
für die Auslegung des Begri�s „Wiki“ die maßgebliche Verkehrsau�assung eines Jedermanns.

Des Weiteren erscheint „hessen.piratenpad.de“ auch als ein geeigneter Namensraum im Sinne von §
4 Abs. 7 der hessischen Landessatzung. Soweit der Antragsteller ausführt, dass diese Satzungregelung
laut Wortloaut nur 1 Namensraum vorsieht, ist dies zwar korrekt. Da die Satzung an dieser Stelle je-
doch keine Vorgaben für den „korrekten Namensraum“ macht, ist die Festlegung frei durch den nach
Satzung für die Durchführung zuständigen Landesvorstand zu tre�en.

Auch die historische Auslegung stützt die Au�assung, während die hessische Landessatzung auch in
der aktuellen Fassung für dieWikiseite keine konkrete Instanz vorgibt, gibt sie für Wikiarguments ganz
konkret, die hessische Instanz vor. Da der Satzungsgeber mittlerweile die Möglichkeit gehabt hätte,
analogeinekonkreteWiki-InstanzundeinenkonkretenNamensraumzubenennen,haterdies inKennt-
nis dieses Verfahrens unterlassen.

Die ursprünglich angegri�enen Meinungsbilder wären demnach satzungskonform zustandegekom-
men.
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Da das Verfahren aus Sicht des Bundesschiedsgerichts mit Beschluss BSG 32/15-H S erö�net wurde,
verbleibt dem Landesschiedsgericht Bayern nur, ein Urteil in der Hauptsache zu sprechen, anstatt das
Verfahren nicht zu erö�nen.

zu II.

Mit diesemUrteil ist das Verfahren inderHauptsache entschieden. Der einstweiligeRechtsschutz dient
demvorläufigenSchutz einer Partei,wirkt aber nur bis zur Entscheidung inderHauptsache.DadieKla-
ge als unzulässig abzuweisen war, sind damit auch die gegenläufigen einstweiligen Anordnungen des
Bundesschiedsgerichts vom 25.6.2015 und vom Landesschiedsgericht Rheinland-Pfalz vom 23.9.2015
aufzuheben.

Es stehtdemLandesvorstandHessendamit frei, die gerügtenvirtuellenMeinungsbilderweiternach in-
nen und außen zu nutzen, das unterbrochene virtuelleMeinungsbild fortzusetzen (soweit es sich nicht
durch die lange Verfahrensdauer ohnehin politisch erledigt hat) sowie weitere virtuelle Meinungsbil-
der abzufragen.

zu III.

Die Prozessanträge des Antragsstellers sind beide o�ensichtlich unzulässig.

1. DerRichter , ist o�ensichtlichnochMitglied inderPiratenpartei. Er konnteausdemKreisver-
bandMünster, in welchemer zumZeitpunkt seiner Erklärung keinMitgliedmehrwar, überhaupt
nicht austreten.

2. Da ein Schiedsgericht gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SGO jede Person befragen und die Antworten
entsprechend würdigen kann, ist auch keine Verletzung der Rechte von Verfahrensbeteiligten
zu erkennen, wenn es Antworten berücksichtigt, zu denen es noch keine Fragen gestellt, soweit
es diese Antworten denn für sachdienlich erachtet.Da das Landesschiedsgericht an den Amtser-
mittlungsgrundsatz aus § 10 Abs. 1 Satz 1 SGO gebunden ist, hat es auch gar nicht die Möglich-
keit, Sachvortrag von Dritten zu ignorieren. Der Ansicht des Antragsstellers, der Satzungsgeber
habemit § 2Abs. 5 SGOverschiedenenQuellenunterschiedlichenWert beigemessen, kannnicht
gefolgt werden, da diese Norm in einem völlig anderen Zusammenhang steht und schon syste-
matisch nicht als lex specialis zu § 10 Abs. 1 Satz 1 SGO geeignet ist. Insbesondere geht aus §
10 Abs 1 Satz 2 SGO hervor, dass die Schiedsgerichte gerade nicht „an das Vorbringen und die
Beweisanträge der Beteiligten gebunden“ sind.

Da der Richter Christian Reidel zumZeitpunkt des Beschlusses beurlaubt war, wirkte die Richterin Ver-
ena Niebler in diesem Verfahren mit.
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Für das Landesschiedsgericht Bayern

Holger van Lengerich
Vorsitzender Richter

Corinna Bernauer
Richterin und Berichterstatterin

Verena Niebler
Richterin

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses Urteil ist die Berufung stattha�. Die Berufung ist gem. § 13 Abs. 2 SGO binnen 14 Tagen
beim Bundesschiedsgericht

Bundesschiedsgericht der Piratenpartei Deutschland
c/o Bundesgeschä�sstelle
Pflugstraße 9a
10115 Berlin (Mitte)
anrufung@bsg.piratenpartei.de

einzureichen und zu begründen. Der Berufungsschri� ist das angefochtene Urteil samt erstinstanzli-
chem Aktenzeichen beizufügen. Maßgeblich für den Lauf der Frist ist die Zustellung des Urteils inklu-
sive Rechtsbehelfsbelehrung.


